
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten 
Gedenkstättenförderung Niedersachsen 
Im Güldenen Winkel 8 

29223 Celle

Art der Führung

offene Führung für Einzelbesucher*innen (2h)

päd. Betreuung einer Gruppe im Rahmen einer 
Führung (3h) 

päd. Betreuung einer Gruppe im Rahmen einer 
Führung (4h) 

päd. Betreuung einer Gruppe im Rahmen eines 
Studientags (6,5h) 
päd. Betreuung einer Gruppe während eines 
Seminartags im Rahmen von ganz- oder 
mehrtägigen Seminaren (8h) 

päd. Betreuung einer Gruppe während eines 
halben Seminartags (4h) 

Wegstreckenentschädigung gem. NRKVO 
(max. 50,00 €)

Antragsteller*in

Jahr Zeitraum 01.01. - 30.06. 01.07. - 31.12. 

Kurze Beschreibung der Maßnahme (Besucherverlauf, Publikumsaufkommen, Entwicklung zum 
Vorjahr, verstärkter Kontakt zu Schulen u.s.w.) ca. 500 - 1000 Zeichen.

Anzahl Honorarsatz 
pauschal 

55,00 €

110,00 €

Gesamt

82,50 €

180,00 €

220,00 €

 110,00 € 

0,25€ / km

Antrag auf Förderung von Honorarkräften für die Betreuung von Besuchergruppen in 
niedersächsischen Gedenk- und Dokumentationsstätten 

Gesamtsumme
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Datum Unterschrift

Von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten auszufüllen! 

Aktenzeichen: 

in Excel eingetragen

Handzeichen/ Datum

Die antragstellende Einrichtung ist für das Projekt zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 
des Umsatzsteuergesetzes berechtigt. 

ODER 

Die antragstellende Einrichtung ist für das Projekt nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt.

erklärt, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und 
auch vor Bekanntgabe der Zuweisung / des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird.

Der*Die Antragsteller*in 

hat die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen zur Kenntnis genommen.

erklärt, dass die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben 
vollständig und richtig sind.

- die Antragsabgabe erfolgt halbjährlich (spätestens) zum 01.06. und 01.12. 
- die Mittelabrufe für das laufende Halbjahr sind spätestens bis 15.05. / 15.11. einzureichen

- zeitnahe Mitteilung, wenn Mittel nicht benötigt werden
- Vorlage des Verwendungsnachweises jeweils zum 31.07. und 31.01.

Mit der Bitte um Beachtung folgender Hinweise:

Vermerk erstellt 
Zuwendungsbescheid erstellt 

ggf. Genehmigung zum vorz. Maßnahmebeginn erteilt 

Zuwendungsbescheid und Anlagen verschickt

Bitte ankreuzen:
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